
VERORDNUNG (EG) Nr. 119/2007 DER KOMMISSION

vom 8. Februar 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 493/2006 mit Übergangsmaßnahmen für die Reform der
gemeinsamen Marktorganisation für Zucker

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom
20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 44 Buchstabe a,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 493/2006 der Kommis-
sion (2) sind besondere Übergangsmaßnahmen für das
Wirtschaftsjahr 2006/07, das erste Wirtschaftsjahr der
Anwendung der Reform der gemeinsamen Marktorgani-
sation für Zucker, vorgesehen.

(2) Die Lage des Gemeinschaftsmarktes im Wirtschaftsjahr
2006/07 ist durch ein Ungleichgewicht zwischen dem
Markt für Quotenzucker und für Nichtquotenzucker ge-
kennzeichnet. Während sich der Überschuss an Quoten-
zucker noch verschlimmern könnte, könnten sich die
verfügbaren Mengen an Nichtquotenzucker, die für die
chemische Industrie bestimmt sind, in Anbetracht der
erzeugten Mengen, der Lagerbestände und des verstärkten
Bedarfs an Rohstoffen für die Bioethanolerzeugung als
unzureichend erweisen.

(3) Daher sind auf das Wirtschaftsjahr 2006/07 begrenzte
besondere Übergangsmaßnahmen vorzusehen, um das
Gleichgewicht zwischen dem Markt für Quotenzucker
und für Nichtquotenzucker wiederherzustellen und in
der chemischen und pharmazeutischen Industrie den
Übergang zwischen der alten, im Wirtschaftsjahr
2005/06 geltenden Regelung für die Versorgung mit
Quotenzucker und der neuen, mit der Verordnung (EG)
Nr. 318/2006 eingeführten Regelung für die Versorgung
mit Nichtquotenzucker zu erleichtern. Die Reform des
Sektors war erst Ende Juni 2006 vollständig angewendet

worden, was zu Ungewissheit im Sektor geführt hat, die
den Abschluss von Lieferverträgen für das Wirtschaftsjahr
2006/07 stark beeinträchtigt hat. Diese Art von Vertrag
ist nämlich in der Praxis bereits vor Aussaat der Zucker-
rüben, d. h. vor dem vorhergehenden März, vorzusehen.
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
müssen eine größere Flexibilität bei der Verwaltung der
Erzeugung von Nichtquotenzucker ermöglichen und die
Zuckerlieferungen an die chemische Industrie unter Preis-
bedingungen gewährleisten, die dem Weltpreis entspre-
chen. Dem Erzeuger ist zu erlauben, Mengen Industrie-
zucker durch Quotenzucker zu ersetzen. Diese Möglich-
keit darf jedoch nur unter der Bedingung zugestanden
werden, dass die zusätzlichen Kontrollen der gelieferten
und von der Industrie tatsächlich verwendeten Mengen
ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Entscheidung,
diese Möglichkeit zuzugestehen, muss daher den zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten überlassen werden.

(4) Die Bestimmungen über die Lieferung und Verwendung
von Industriezucker, die in der Verordnung (EG) Nr.
967/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr.
318/2006 des Rates hinsichtlich der Nichtquotenerzeu-
gung im Zuckersektor (3) enthalten sind, müssen für die
Mengen gelten, die im Rahmen der mit der vorliegenden
Verordnung festgelegten Übergangsmaßnahmen geliefert
werden.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 493/2006 ist entsprechend zu
ändern.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In die Verordnung (EG) Nr. 493/2006 wird folgender Artikel 3a
eingefügt:
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(1) ABl. L 58 vom 28.2.2006, S. 1. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2011/2006 (ABl. L 384 vom 29.12.2006,
S. 1).

(2) ABl. L 89 vom 28.3.2006, S. 11. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1542/2006 (ABl. L 283 vom 14.10.2006,
S. 24).

(3) ABl. L 176 vom 30.6.2006, S. 22. Verordnung geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1913/2006 (ABl. L 365 vom 21.12.2006,
S. 52)



„Artikel 3a

Verwendung von Quotenzucker

(1) Für die Lieferungen, die bis zum 30. September 2007
im Rahmen von Verträgen gemäß Artikel 6 der Verordnung
(EG) Nr. 967/2006 der Kommission (*) durchzuführen sind,
können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf
Antrag des Herstellers zulassen, dass eine von ihm im Rah-
men einer Quote erzeugte Zuckermenge einschließlich des
gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung aus dem
Markt genommenen Zuckers als Ersatz für außerhalb der
Quote erzeugten Zucker geliefert wird.

(2) Die gemäß Absatz 1 gelieferten Zuckermengen wer-
den für das Wirtschaftsjahr 2007/08 als Industrierohstoffe
verbucht, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buch-

stabe a der Verordnung (EG) Nr. 967/2006 an einen Ver-
arbeiter geliefert wurden.

(3) In den Mitteilungen gemäß den Artikeln 8 und 10
der Verordnung (EG) Nr. 967/2006 wird die gemäß Ab-
satz 1 dieses Artikels gelieferte Menge getrennt aufgeführt.

___________
(*) ABl. L 176 vom 30.6.2006, S. 22.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Februar 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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